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Methodenbewertung 

Wundbehandlung mit Vakuumversiegelungs-
therapie wird auch in der ambulanten Versor-
gung Kassenleistung 
Berlin, 19. Dezember 2019 – Die Vakuumversiegelungstherapie (VVS) 
kann zukünftig auch in der ambulanten Versorgung für die Behandlung 
von Wunden eingesetzt werden. Dies beschloss der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin. Grundlage der Be-
schlüsse war die Bewertung der VVS im Vergleich zu einer Standard-
wundbehandlung. Im Ergebnis sieht der G-BA den Nutzen und die medi-
zinische Notwendigkeit der VVS als gegeben, wenn unter einer Stan-
dardwundbehandlung keine ausreichende Heilung zu erwarten ist. 

Vakuumversiegelungstherapie von Wunden 

Bei der VVS – auch Unterdruck-Therapie genannt – wird die Wunde luft-
dicht abgedeckt und über einen dünnen Schlauch mit einer Vakuum-
pumpe verbunden. Die Wundflüssigkeiten werden über dieses geschlos-
sene System kontinuierlich abgesaugt. Durch den dabei entstehenden 
Unterdruck verbessert sich zudem die Durchblutung in der Wunde. 

Die VVS kann zukünftig ambulant zulasten der gesetzlichen Kranken-
kassen bei Patientinnen und Patienten erbracht werden, bei denen – 
aufgrund wund- oder patientenspezifischer Risikofaktoren – unter einer 
Standardwundbehandlung keine ausreichende Heilung zu erwarten ist. 
Eine solche Wundheilungsstörung kann beispielsweise nach einer Am-
putation auftreten. Ziel der VSS ist hier ein sogenannter primärer Wund-
verschluss, also eine komplikationsfreie Wiederherstellung der Ge-
webskontinuität, was bei bündigen Wundrändern möglich ist. Bei ande-
ren Wunden, beispielsweise Druckgeschwüren (Dekubiti), zielt der eben-
falls mögliche Einsatz der VSS auf einen sogenannten sekundären 
Wundverschluss. Hier muss sich zuerst Gewebe neu bilden. 

Zur Sicherstellung der Qualität der Leistungserbringung darf die VVS nur 
von bestimmte Facharztgruppen angewendet werden. Zudem ist die 
VVS in ein medizinisches Behandlungskonzept einzubetten, welches ne-
ben den Verbandswechseln u. a. eine regelmäßige ärztliche Kontrolle 
der Wundheilung umfasst. 

Inkrafttreten der Beschlüsse 

Neben dem Leistungseinschluss für die ambulante Versorgung hat der 
G-BA die Leistungserbringung in der stationären Versorgung bestätigt. 
Die Beschlüsse werden dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prü-
fung vorgelegt und treten nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger in Kraft. Die VVS kann als ambulante Leistung erst 
dann erbracht werden, wenn der Bewertungsausschuss über die Höhe 
der Vergütung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab entschieden hat. 
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Hintergrund – Bewertung der Vakuumversiegelungstherapie von 
Wunden 

Der G-BA ist vom Gesetzgeber beauftragt zu entscheiden, welchen An-
spruch gesetzlich Krankenversicherte auf medizinische Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden haben. Im Rahmen eines strukturierten Be-
wertungsverfahrens überprüft der G-BA, ob Methoden oder Leistungen 
für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der 
Versicherten unter Berücksichtigung des allgemein anerkannten Stan-
des der medizinischen Erkenntnisse in der vertragsärztlichen und/oder 
stationären Versorgung erforderlich sind. Im Ergebnis entscheidet der 
G-BA darüber, ob und inwieweit – d. h. für welche genaue Indikation und 
unter welchen qualitätssichernden Anforderungen – eine Behandlungs-
methode ambulant und/oder stationär zulasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) angewendet werden kann. 

Der Antrag auf Bewertung der VVS von Wunden in der stationären Ver-
sorgung wurde vom AOK-Bundesverband gestellt. Der Antrag auf Me-
thodenbewertung für die vertragsärztliche Versorgung erfolgte durch den 
Bundesverband der Innungskrankenkassen. Aufgrund einer noch nicht 
hinreichenden Evidenzlage war das Verfahren in Erwartung neuerer Stu-
dienergebnisse zwischenzeitlich ausgesetzt worden. Die Wiederauf-
nahme der Bewertungsverfahren beschloss der G-BA im März 2017. 

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) legte die Abschlussberichte zur Nutzenbewertung für die „Vaku-
umversiegelungstherapie von Wunden mit intendierter primärer Wund-
heilung“ und für die „Vakuumversiegelungstherapie von Wunden mit in-
tendierter sekundärer Wundheilung“ vor. Von einer intendierten pri-
mären Wundheilung wird gesprochen, wenn die Wundränder bündig an-
liegen und zusammengenäht werden können, wie es etwa nach einer 
Operation der Fall ist. Bei der sekundären Wundheilung muss sich dage-
gen Gewebe neu bilden, die Wunde sich zusammenziehen oder Haut 
transplantiert werden. 

Neben den Ergebnissen des IQWiG berücksichtigte der G-BA bei seiner 
Entscheidungsfindung die Auswertung der anlässlich der Veröffentli-
chung des Beratungsthemas eingegangenen Einschätzungen ein-
schließlich der dort benannten Literatur sowie die Stellungnahmen, die 
zum Beschlussentwurf eingeholt wurden. 

https://www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/projekte/nichtmedikamentoese-verfahren/n-projekte/n17-01b-vakuumversiegelungstherapie-von-wunden-mit-intendierter-primaerer-wundheilung.9666.html
https://www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/projekte/nichtmedikamentoese-verfahren/n-projekte/n17-01b-vakuumversiegelungstherapie-von-wunden-mit-intendierter-primaerer-wundheilung.9666.html
https://www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/projekte/nichtmedikamentoese-verfahren/n-projekte/n17-01b-vakuumversiegelungstherapie-von-wunden-mit-intendierter-primaerer-wundheilung.9666.html
https://www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/projekte/nichtmedikamentoese-verfahren/n-projekte/n17-01a-vakuumversiegelungstherapie-von-wunden-mit-intendierter-sekundaerer-wundheilung.9654.html
https://www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/projekte/nichtmedikamentoese-verfahren/n-projekte/n17-01a-vakuumversiegelungstherapie-von-wunden-mit-intendierter-sekundaerer-wundheilung.9654.html
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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